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Studienplan für das Masterstudienfach Kulturanthropologie  
 
Studienbeginn (§5) 

Der Studienbeginn ist im Herbst- oder im Frühjahrsemester möglich. Ein Beginn im Frühjahrsemester 
kann zu einer Verlängerung der Regelstudienzeit führen. 
 
Zulassungsvoraussetzungen (§ 3) 
Eine Zulassung ohne Auflagen erfolgt mit einem Bachelorabschluss im Studienfach Kulturanthropolo-
gie der Universität Basel oder mit dem Nachweis von gleichwertigen Studienleistungen, erbracht an 
einer von der Universität Basel anerkannten Hochschule. 
 
Studienaufbau und -struktur  

Bestehen des Studienfachs, KP Module Erlaubte  
Lehrveranstaltungsfor-
men 

6 KP, davon 
- 3 KP aus Seminar oder Übung 
- 3 KP aus Lehrveranstaltung nach 

Wahl 

Theorien und Methodologien der Kul-
turanthropologie  

Alle gem. § 7 Abs. 4 und 
5 

11 KP, davon 
- 3 KP aus Seminar „Forschungspro-

zesse“ 
- 2 KP aus Kolloquium 
- 6KP aus Lehrveranstaltung(en) nach 

Wahl 
 

Research Lab Kulturanthropologie 
 

Alle gem. § 7 Abs. 4 und 
5 

5 KP, davon 
- 1 KP aus Exkursion 
- 4 KP aus Lehrveranstaltung(en) nach 

Wahl 
 

Praktische Kulturanthropologie MA Alle gem. § 7 Abs. 4 und 
5 

8 KP schriftliche Leistungen in Mo-
dul(en) nach Wahl, davon 
- 5 KP aus Seminararbeit  
- 3 KP aus schriftlicher Arbeit (Learn-

ing Contract) 
 

  

5 KP Masterprüfung  
35 KP Minor  
30 KP Masterarbeit  
65 KP Major  

 
Masterarbeit 
Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden. Nach Absprache mit der 
bzw. dem Betreuenden sind auch andere Sprachen möglich. 
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Masterprüfung 
Für die Masterprüfung werden mit der bzw. dem Prüfenden drei Themen vereinbart, die die drei Mo-
dule in ausgewogener Weise berücksichtigen. In der Prüfung werden alle Themen behandelt. Die Prü-
fungssprache ist in der Regel Deutsch; nach Absprache mit den Prüfenden sind auch andere Sprachen 
möglich. 
 
Zuständige Unterrichtskommission 
Gesellschaftswissenschaften 
 
Wirksamkeit 
Dieser Studienplan wird am 1. August 2019 wirksam. Er gilt für alle Studierenden, die das Masterstu-
dienfach Kulturanthropologie am 1. August 2019 oder später beginnen oder sich bereits im Masterstu-
dienfach Kulturanthropologie befinden. Auf den gleichen Zeitpunkt wird der Studienplan vom 20. De-
zember 2012 aufgehoben. 
 
Erlass vom 25. Oktober 2018, Genehmigung Rektorat 27. November 2018 
 
 
 


